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4.3 

Türen und Tore 

Tab. 432-1 
Zugelassene Holzarten 
und Holzwerkstoffe für 
Brandschutztüren ohne 
Prüfnachweis 

Holzarten 

Einheimische 
Laubhölzer 

Eiche 

Robinie (falsche Akazie) 

432-1 

176 Konstruktion und Sicherheitsabstände 
von Holzbauteilen 

ln diesem Kapitel werden bewegliche Bau
teile behandelt, wie Flügel-, Schiebetüren 
und -tore, an welche Feuerwiderstands
anforderungen gestellt werden (siehe auch 
Kapitel 8.2.1 Seite 216 und 1.2.4 Seite 19). 
Die mit T und der Feuerwiderstandsdauer 
bezeichneten Abschlüsse, z. B. T30, schlies
sen. Öffnungen und Durchgänge in brand
abschnittsbildenden Bauteilen (Kapitel 2.1.4 
Seite 28). Unter bestimmten .Voraussetzun
gen sind für bewegliche Abschlüsse auch 
rauch- und flammendichte Bauteile, z. B. 
R 30, zu verwenden (Kapitel 2.1.4 Seite 28). 
R-Bauteile werden in diesem Kapitel nicht 
behandelt; zur Anwendung zugelassene 
Produkte können dem Schweizerischen 
Brandschutzregister der VKF [2] entnom
men werden. 

Grundsätzlich dürfen als Türen und Tore mit 
Brandschutzanforderungen nur geprüfte 
und zugelassene Produkte verwendet wer
den (siehe Kapitel 4.3.1 ). Weil sie sich .im 
Brandfall bewährt haben, sind als T30 Ab
schlüsse, wo nicht ausdrücklich geprüfte 
Türen und Tore verlangt werden, auch Flü
gel- und Schiebetüren T30 aus Holzspan
platten klassiert und als Bauteile ohne Prüf
nachweis zugelassen (siehe Kapitel 4.3.2 
und 4.3.3). 

4.3.1 
Geprüfte und zugelassene 
Brandschutztüren und -tore 

Türen und Türelemente mit einem ge
prüften Feuerwiderstand von 30 Minuten 
erhalten die Zulassung als geprüfte Brand
schutztüren. Sie sind in jedem Fall dort zu 
verwenden, wo ausdrücklich geprüfte und 
zugelassene Türelemente T30 gefordert 
werden. Geprüfte Türen T30, T60 und T90 

Holzwerkstoffe 

Importierte (exotische) 
Laubhölzer 

Afrormosia - Flachgepresste Holz-
Afzelia (Doussie) spanplatte mit einer 

Bilinga 
Rohdichte von mini-
ma I 580 kg/m3 

lroko - Holzfaserplatten 
Kosipo mit einer minimalen 
Makore Rohdichte von 

Meranti, dunkelrot 850kg/m3 

Roteiche - Buchenschichtholz 
harnstoffverleimt mit 

Sapelli einer Schichtstärke 
Sipo von max. 2,5 mm 

Wenge 

sowie R 30 dürfen nur eingesetzt werden, 
wenn sie von den Brandschutzbehörden zu
gelassen sind. Geprüfte und zugelassene 
Produkte sind im Schweizerischen Brand
schutzregister der VKF [2] aufgeführt. Her
stellung und Montage müssen genau nach 
den Prüf- und Zulassungsbestimmungen er
folgen. Die Einhaltung der brandschutztech
nisch relevanten Anforderungen werden 
durch den Hersteller resp. Gesuchsteller 
sichergestellt. 

4.3.2 
Flügeltüren T 30 ohne Prüfnachweis 

Grundlage für die Konstruktion von Flügel
türen T30 ohne Prüfnachweis sind die im 
Schweizerischen Brandschutzregister der 
VKF im Kapitel Bauteile ohne Prüfnachweis 
aufgeführten Konstruktionsmerkblätter. 
Brandschutztüren T30 ohne Prüfnachweis 
sind nur zugelassen, wenn bei der Herstel
lung und Montage die nachfolgenden tech
nischen und konstruktiven Details sowie die 
Türgrössen eingehalten werden. 

Türgrössen 

Als maximale Abmessung (Durchgangs
mass, Rahmen- oder Zargenlicht) gelten 
folgende Masse: 

1-flügelige Türen 1, 10x2,20 m 
2-flügelige Türen 2,20x2,20 m 

Materialien 

Holz und Holzwerkstoffe 

Grundsätzlich können Massivholzteile aus 
verschiedenen Holzarten sowie unter
schiedliche Holzwerkstoffe gernäss der Ta
belle 432-1 eingesetzt werden. 

Leime 

Für Brandschutztüren sind Leime (Kleb
stoffe) mit erhöhter Temperaturbeständig
keit zu verwenden. Produkte, die auf der 
Basis von folgenden Harzen hergestellt 
sind, erfüllen diese Anforderung: 

- Harnstoff-Formaldehyd (UF) 
- Melamin-Formaldehyd (MF) 
- Phenol-Formaldehyd (PF) 
- Resorcin-Formaldehyd (RF) 
- Polyurethan (PUR) 



Abb.432-2 
Holzrahmen auf 
flachen Anschlag 
aufgesetzt 

Abb.432-3 
Holzrahmen in 
Anschlagfalz montiert 

Abb. 432-4 
Holzrahmen 
ohne Ansch lag 

Abb.432-5 
Futtertüre 
mit Holzrahmen 
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432-3 

432-4 

432-5 

Glas 

Folgende R 30-Brandschutzgläser können, 
wie in Abbildung 432-11 dargestellt, ver
wendet werden: 

- Drahtglas von 6 bis 8 mm Dicke 
- Drahtspiegelglas von 6 bis 8 mm Dicke 
- geprüfte Borasilikatgläser 

Als Drahtgläser sind nur solche mit zen
trisch angeordnetem, punktgeschweisstem 
Drahtnetz der Maschenweite 12 mm und 
einer Dicke von 0,55 bis 0,60 mm zu ver
wenden. 

Türen und Tore 

Schwellenausbildungen 

Es sind folgende Schwellenkonstruktionen 
möglich: 

- schwellenlose Konstruktionen 
- Winkelschwellen 
- aufgesetzte Holz- oder Betonschwellen 
- absenkbare Bodendichtungen 

Dichtungen und Dichtungsmaterialien 

Für die Falzdichtungen dürfen Materialien 
mit der Brandkennziffer 5.2 wie z. B. Sili
konkautschuk, EPDM, TPE etc. verwendet 
werden. Die Dichtungsmaterialien dürfen 
nur mit sehr geringer Flammenerscheinung 
veraschen bzw. verschmoren. Zwischen 
Rahmen und Türflügel können, soweit not
wendig, unter Wärmeeinwirkung aufschäu
mende Dichtungsmaterialien eingesetzt 
werden. Die Hohlräume zwischen Mauer
werk und Rahmen sind mit nichtbrennba
rem Material zu füllen und abzudichten. Das 
Ausschäumen mit brennbarem Material ist 
nicht zulässig. 

Montagematerialien 

Für die Montage von Türrahmen und Futter 
auf Mauerwerk oder Beton usw. sind nicht
brennbare Dichtungsmaterialien mit der 
Brandkennziffer 6q.3 zu verwenden (z. B. 
Keramikfaserband, aufschäumende Dich
tungen oder Streifen aus Mineralfaserplat
ten). Als Befestigungsmittel sind Metall
dübel sowie mit Holzflickzapfen abgedeckte 
Kunststoffdübel mit Schrauben, Z-, Eisen
winkel und dergleichen zulässig. 

Konstruktion 

Blendrahmen, Futter 

Blendrahmen aus Massivholz oder schicht
verleimtem Buchenholz gernäss Tabelle 
432-1, die auf einen flachen Anschlag auf
gesetzt sind, müssen einen Mindestquer
schnitt von 90 x 45mm gernäss Abbildung 
432-2 aufweisen: Der minimale Rahmen
querschnitt von 70 x 54mm gilt für Blend
rahmen, die in einen Anschlagfalz montiert 
werden (Abb. 432-3). Bei Holzrahmen, die 
ohne Anschlag gernäss Abbildung 432-4 
montiert werden, muss das Rahmenholz 
eine Breite von min. 70 mm bis max. 100 mm 
und eine Dicke von 54mm aufweisen . 
Der Holzrahmen von Futtertüren muss 
einen Rahmenquerschnitt von mindestens 
120x 45mm gernäss Abbildung 432-5 
haben. Bei Türen mit Futter und Verkleidung 
muss das Futter separat erstellt und befe
stigt werden. Es ist an den Türrahmen 
gernäss Abbildung 432-5 anzuschliessen. 



Abb.432-6 
Rahmenzargen 

Abb.432-7 
Umfassungszargen 

Abb.432-8 
Türblattkonstruktionen 
für Flügeltüren 

Abb.432-9 
Kantenausführungen 
für Türblattkonstruk-
tionen bei Flügeltüren 
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432-7 
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432-9 
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Der Futterteil kann aus einer beliebigen 
Holzart erstellt werden. 

Zargen 

Rahmen- und Umfassungszargen müssen 
dreiseitig satt mit Mörtel ausgegossen wer
den (Abbildung 432-6 und 432-7). Als Steck
und Aluminiumzargen dürfen nur geprüfte 
und von den Brandschutzbehörden zugelas
sene Konstruktionen verwendet werden. 

Türblätter 

Als Türblätter sind folgende Konstruktionen 
mit Holzwerkstoffen gernäss Tabelle 432-1 
zulässig: 

- Mindestens 40 mm dicke flachgepresste 
Holzspanplatten mit einer Rohdichte von 
minimal 580 kg/m 3 (Abb. 432-8 a). 

- Mindestens 33 mm dicke Trägerplatten 
aus flachgepressten Holzspanplatten, mit 
einer minimalen Rohdichte von 580kg/m3 

und beidseitiger Belegung mit 2::3 mm 
dicken Holzfaserplatten (Rohdichte min. 
850 kg/m 3) (Abb. 432-8 b). 

Türblattkanten 

Es sind verschiedene konstruktive Lösun
gen gernäss Abbildung 432-9 möglich. Vor
aussetzung ist, dass nur die in Tabelle 432-1 
aufgeführten Massivhölzer oder schicht
verleimtes Buchenholz Anwendung finden. 

Türblattoberflächen 

Die Oberflächen von T30-Türen können frei 
gestaltet werden: 

- Profilierte Oberflächen mit aufgesetzten 
Stäben oder Zierleisten 

- Furnierte Oberflächen mit max. 1 mm 
Furnierdicke 

- Oberflächen belegt mit Folien, Schicht
stoffplatten etc. bis max. 1 mm Dicke 

- Oberflächen belegt mit metallischen 
Folien und Aluminiumblechen bis max. 
0.6mm Dicke 

- Gestrichene Oberflächen 

Türblätter und Rahmen können mit Kunst
harzfarbe oder mit wasserlöslichen An
strichsystemen gestrichen werden. Eben
falls möglich sind Lasuren und Beizen mit 
den entsprechenden Lacken. 

Feste Türober- und Seitenteile 

Bei raumhohen Türabschlüssen, wie in 
Abbildung 432-10 dargestellt, müssen der 
feste Oberteil (Schürze) oder Seitenteile, 
als Wandteil mit dem entsprechenden 
Feuerwiderstand analog der anschlies-



Abb.432-10 
Feste Ober- und 
Seitenteile bei 
Flügeltüren 

Abb.432-11 
Sichtöffnung 
bis 400 cm2 

Abb. 432-12 
Schwellenloser 
Bodenanschluss 
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Ansicht 

L ///////////~ ////////////// 

min. F30bb 
(bzw. F30, 

F60, ... ) 

min. F30bb 
(bzw. F 30, F 60, ... ) 

§=' T30 
min. F30bb 
(bzw. F30, 

F60, .. .) 

////////, //////// ///////// 

Schnitt A-A 

Schnitt A-A 

432-10 

Variante 1 

Türoberteil (Schürze) 
min. F30 bb 
(bzw. F 30, F 60, ... ) 

Variante 2 

Türoberteil (Schürze) 
min. F30 bb 
(bzw. F 30, F 60, ... ) 

senden brandabschnittsbildenden Wand, 
z.B. F30bb, F30, F60 usw., ausgeführt wer
den. Ab F 60 müssen Türober- und Seiten
teile vollständig nichtbrennbar ausgeführt 
sein. 

Sichtöffnungen 

Die Brandschutzbehörde kann Sichtöffnun
gen, die mit R 30 Glas zu verglasen sind, bis 
zu einer max. Grösse von 400cm2 pro Tür
flügel zulassen. Glaseinsatz und Glasleisten 
sind gernäss Abbildung 432-11 auszuführen. 
Glasleisten können aus den zugelassenen 
Holzarten sowie schichtverleimtem Buchen
holz hergestellt werden. Brandschutztüren 
mit Verglasungen über 400cm2 sind als 
geprüfte und zugelassene Konstruktionen 
T30, T60, T90 und R30 im Schweizerischen 
Brandschutzregister der VKF [2] zu finden. 

Sichtöffnung aus 
R 30-Gias ~ 400 cm2 

432-11 

Schwellen und Bodendichtungen 

Schwellen sind in der Regel nicht erforder
lich. Der Abstand zwischen Boden und 
Türunterkante darf max.15mm betragen 
(Abb. 432-12 und 432-13). Jedoch müssen 
Türen zu Räumen, in denen Dämpfe und 
Gase auftreten können oder brennbare 
Flüssigkeiten gelagert werden, mit einer 

/ 

432-12 



Abb. 432-13 
Bodenanschluss 
mit Winkelschwelle 

Abb. 432-14 
Aufgesetzte 
Betonschwelle 

Abb. 432-15 
Aufgesetzte 
Holzschwelle 

Abb. 432-16 
Absenkbare 
Bodendichtung 

Abb. 432-17 
Bänder bei stumpf 
einschlagenden Türen 

Abb.432-18 
Bänder bei Türen mit 
einem Überschlag 

/ 

432-13 

432-14 

432-15 

432-16 

432-17 

/ 

/ 
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Schwelle gernäss Abbildung 432-14 oder 
432-15 ausgerüstet sein. Die Verwendung 
automatisch absenkbarer Bodendichtungen 
ist möglich (Abb. 432-16). Sie gelten aber 
nicht als Ersatz für Schwellen bei Räumen, 
in denen Gase oder brennbare Flüssigkeiten 
gelagert oder verwendet werden. 

Dichtungen 

Aufschäumende oder Profildichtungen sind 
normalerweise nicht gefordert. Aus Grün
den des erhöhten Komforts und der besse
ren Rauchdichtheit wird empfohlen, überall 
Dichtungen einzubauen. Dabei dürfen beim 
Rahmen wie beim Türblatt keine grösseren 
Querschnittsreduktionen entstehen. Bei der 
Verwendung von Türrahmen aus schicht
verleimtem Buchenholz, gernäss Tabelle 
432-1, ist im oberen Blendrahmenfalz eine 
unter Wärmeeinwirkung aufschäumende 
Dichtung notwendig. 

Beschläge 

Bänder 

Bei stumpf einschlagenden Türen (Abb. 
432-17) müssen Paumellenbänder und Ein
bohrbänder mit Flügellappen aus Stahl ver
wendet werden. Bei Türen mit Überschlag 
(Abb. 432-18) dürfen nur Einbohrbänder 
oder abgekröpfte Winkelbänder aus Stahl 
verwendet werden. 

BAKA 3D 20 Pl us 

432-18 



Abb. 432-19 
Befestigung und 
Abdichtung des 
Holzrahmens 

Abb. 432-20 
Befestigung 
von Futtertüren 

Abb. 432-21 
Befestigung 
von Rahmenzargen 

Abb.432-22 
Montage von 
U mfassu ngsza rgen 

432-19 

432-20 

432-21 

432-22 
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Drückergarnitur und Schlösser 

Zugelassen sind Drücker aus Stahl und Neu
silber. Drücker aus Aluminium, Messing
guss, Zinkdruckguss oder Kunststoff sowie 
Fallen aus Kunststoff sind nur zulässig, 
wenn sie mit einem Stahlkern ausgerüstet 
sind. Rollfallen und Schnäpper sind nicht 
gestattet. 

Automatische Sch/iesseinrichtungen 

2-flügelige Fluchttüren, die über einen auto
matischen Türschliesser verfügen, müssen 
mit Schliessfolgeregelung und automati
scher Standflügelverriegelung ausgerüstet 
sein. 

Montage 

Holzrahmen- und Futtertüren 

Der Rahmen von Flügeltüren ist seitlich je 
dreimal und oben einmal zu befestigen. 
Kunststoffdübel sind nur bei Hohlziegel
mauerwerk zulässig und müssen eine Setz
tiefe von mindestens 70 mm aufweisen. Bei 
dieser Montageart müssen die Schrau
benköpfe mindestens 15 mm versenkt und 
mit Flickzapfen aus e~ner zugelassenen 
Holzart (Tab. 432-1) abgedeckt sein. Werden 
die Befestigungsschrauben diagonal im 
Rahmenfalz angeordnet, erübrigt sich deren 
Abdeckung mit Flickzapfen. Die Hohlräume 
zwischen Mauerwerk und Rahmen müssen 
mit nichtbrennbarem Füllmaterial abge
dichtet werden. Zusätzlich kann eine nor
male Abdichtung zwischen Rahmen und 
Mauerwerk den luftdichten Abschluss ge
währleisten (Abb. 432-19). Für die Montage 
von Holzrahmentüren mit zusätzlichem 
Futter gelten die gleichen Vorschriften. Der 
Hohlraum zwischen Mauerkopf und Futter 
muss nicht ausgestopft oder hinterfüllt 
werden (Abb. 432-20). 

Rahmen- und Umfassungszargen 

Die Rahmenzargen sind mit Dübeln mit dem 
Mauerwerk zu verbinden und dreiseitig 
voll auszumörteln (Abb. 432-21 ). Auch der 
Hohlraum zwischen Mauerwerk und Um
fassungszargen muss dreiseitig voll aus
gemörtelt sein (Abb. 432-22). Das Aus
schäumen der Hohlräume ist nicht gestattet. 



Abb.433-1 
Rahmenkonstruktion 
aus Holz und 
Holzwerkstoffen für 
Schiebetüren 

Vertikalschnitt 

mit 
Schutzkasten 

Grund riss 

433-1 
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4.3.3 Konstruktion 
Schiebetüren und -tore T 30 ohne 
Prüfnachweis 

Für Materialien, Herstellung und Montage 
sind auch die analogen Ausführungen im 
Kapitel 4.3.2 «Flügeltüren T30 ohne Prüf
nachweis» verbindlich. Grundlage für die 
Konstruktion von Schiebetüren und -toren 
sind die im Schweizerischen Brandschutz
register der VKF im Kapitel «Bauteile ohne 
Prüfnachweis» aufgeführten Konstruktions
merkblätter. Wie auch die Flügeltüren, sind 
die Schiebetüren und -tore"' zugelassen, 
sofern bei der Herstellung und Montage die 
technischen und konstruktiven Details der 
Kapitel 4.3.2 resp. 4.3.3 eingehalten werden. 

Türgrössen 

Das max. Durchgangsmass (Rahmen- oder 
Zargenlicht) von Schiebetüren ist von der 
Türblattstärke abhängig und darf höchstens 
3,00x3,00 m betragen. 

Bis 2,20 x 2,20 m bei 40 mm Türblattstärke 
Bis 3,00x3,00 m bei 60 mm Türblattstärke 

Vertikalschnitt 

ohne 
Schutzkasten 

Rahmen- und Zargenkonstruktionen 

Für die Ausführung der Rahmenkonstruk
tionen (Abb. 433-1) dürfen nur Holzarten und 
Holzwerkstoffe gernäss Tabelle 432-1 an
gewendet werden. Dämmmaterialien in den 
Stahlzargen (Abb. 433-2) müssen nicht
brennbar sein (BKZ6q.3) und eine Roh
dichte von min. 80 kg/m 3 aufweisen. 

Türblätter 

Als Türblätter sind folgende Konstruktionen 
mit Holzwerkstoffen gernäss Tabelle 432-1 
zulässig: 

- Mindestens 40 mm Dicke, resp. 60 mm bei 
grossen Schiebetüren (siehe Kapitel 4.3.3 
Abschnitt Türgrössen), flachgepresste 
Holzspanplatten mit einer Rohdichte von 
minimal 580 kg/m3 (Abb. 433-3 a). 

- Mindestens 33 mm Dicke, resp. 54 mm bei 
grossen Schiebetüren (siehe Kapitel 4.3.3 
Abschnitt Türgrössen), Trägerplatten aus 
flachgepressten Holzspanplatten, mit 
einer minimalen Rohdichte von 580 kg/m3 

und beidseitiger Belegung mit ~ 3 mm 
dicken Holzfaserplatten (Rohdichte min. 
850 kg/m 3) (Abb. 433-3 b). 

Türblattkanten 

Die Möglichkeiten gernäss Abbildung 433-4 
dürfen nur mit den in der Tabelle 432-1 
aufgeführten Massivhölzern oder schicht-
· . .:c:rleimtem Buchenholz ausgeführt werden. 

Schliesskante 

Die im Bereich der Schliesskanten von 
Schiebetüren angebrachten Dichtungspro
file sollen im Brandfall primär die Rauch
dichtheit gewährleisten. Für die Spaltbreite 
und die alternative Ausführung mit Heiz
profilleisten aus den in der Tabelle 432-1 
aufgeführten Massivhölzern oder schicht
verleimtem Buchenholz sind die zulässigen 
Angaben in Abbildung 433-5 dargestellt. 

Automatische Schliesseinrichtungen 

Bei brandfallgesteuerten Schiebetüren und 
-toren ist eine automatische Schliessvor
richtung erforderlich. 



Vertikalschnitt 

Grundriss 

Abb.433-2 
Stahlzargenkonstruk
tion für Schiebetüren 

Abb.433-3 
Türblattkonstruktionen 
für Schiebetüren 

Abb.433-4 
Kantenausführungen 
für Türblattkonstruktio-
nen bei Schiebetüren 

Abb.433-6 
Schwellenloser 
Bodenanschluss mit 
Führungsschiene bei 
Schiebetüren 
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Abb.433-5 
Ausbildung der 
Schliesskante bei 
Schiebetüren 

Schwellen und Bodendichtungen 

Schwellenlose Bodenanschlüsse bei Schie
betüren und -toren müssen gernäss der 
Abbildung 433-6 ausgeführt werden. 

Beschläge 

Laufschiene, Rollen, Aufhängung, Füh
rungsschiene, Griff und Einsteckschloss mit 
Hakenfalle müssen aus Stahl bestehen. 
Drücker aus Aluminium, Spritzguss oder 
Kunststoff sind nur mit einem Stahlkern 
zulässig. 

Montage 

Bei Schiebetüren dürfen die Befestigungs
punkte des Rahmens max. 800 mm ausein
ander liegen. 
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/ 
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